
 

    22.09.2022 

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) 
SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) 

Urabstimmung 

Nach zwei Warnstreiks, die den Arbeitgeber nicht dazu bewegen 
konnten, die Verhandlungen für SWEG und SBS fortzusetzen, müs-
sen wir die Streiks ausdehnen. Dazu ist nach den internen Regelun-
gen der GDL eine Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern erfor-
derlich. 
 

Die schriftliche Urabstimmung wird noch in dieser Woche eingeleitet. 
Abhängig von der Postlaufzeit sollten die Abstimmungsunterlagen 
am Samstag, dem 24. September 2022, eintreffen. Um Rücksendung 
bitten wir bis zum 4. Oktober 2022. 
 

In der Urabstimmung geht es auch um die Forderung der GDL nach 
einer Einmalzahlung von 3 000 Euro für die GDL-Mitglieder als Hilfe 
bei der Bewältigung der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. 
Wenn die SWEG in ihrer Mitarbeiterinformation wissen lässt, dass 
die GDL für diese Einmalzahlung nicht zum Streik aufrufen würde, 
war das richtig. War! Eine Gewerkschaft darf nämlich nicht einfach 
eine Forderung stellen und diese dann mittels Streik verfolgen. Sie 
muss erst versuchen, eine Lösung auf dem Verhandlungsweg zu fin-
den. Tut sie das nicht, steht die Rechtmäßigkeit eines Streiks infrage. 
Da der Arbeitgeber aber Verhandlungen ablehnt, ist eine Lösung auf 
dem Verhandlungsweg unmöglich. 
 

Die GDL ging bisher davon aus, dass der Arbeitgeber über dieses 
streikrechtliche Basiswissen verfügt, was aber nicht der Fall ist.  
Unsinn ist auch seine Behauptung, dass die GDL auf die steuer- und 
sozialabgabenfreie Prämie aus dem Entlastungspaket 3 abstellt. Die 
gesetzlichen Grundlagen dafür sind noch nicht einmal geschaffen. 
Wenn sich eine Möglichkeit bietet, den Netto-Effekt der Einmalzah-
lung für die Arbeitnehmer zu verbessern, kann eine tarifliche Rege-
lung natürlich so gestaltet werden. Dazu muss aber erst der Gesetz-
geber aktiv werden. Deshalb hat die GDL in ihrem Forderungsschrei-
ben dazu auch nichts geschrieben. 
 

Kurzum – in der Urabstimmung und beim nächsten Streik wird auch 
das Ziel der Einmalzahlung von 3 000 Euro verfolgt, und zwar für alle 
GDL-Mitglieder bei SWEG und SBS. 


